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Finanzielle Auswirkungen (Weiterentwicklung der IV) im Jahr 2030

 Mehrheit 
SGK-N 

16.11.2018
Minderheitsanträge

Herzog (Art. 14ter Abs. 2 und 4) 25

Carobbio  (Art. 14 Abs. 2) 50

Gysi (Art. 22 Abs. 2) -59 

Gysi (Art. 22 Abs. 4) -69 

Gysi (Art. 24ter Abs. 2) -59 

Personalbedarf Beratung und Begleitun 15  

Verhinderte Renten -17  

Herzog (Art. 3a bis Abs. 1bis Bst. a) 32 2)

Carobbio (Art. 12 Abs. 2) 46

Lohr (Art. 16 Abs. 4) 35

Herzog (Art. 14quater Abs. 1 - 5) 12 2)

Schenker (Art. 14quater Abs. 1 Bst. a) 12 2)

Flexibilisierung der Integrationsmassna 25  

Verhinderte Renten -25  

Schenker (Art. 3a bis Abs. 1bis Bst. b) 1

Schenker (Art. 3b  Abs. 4) 1

Optimierung des Unfallschutzes 20  

Lohr (Art. 28 Abs. 2  ...) 0

Ruiz (Übergangsbestimmung Bst. b Abs. 1 ...) 2

Ruiz (Übergangsbestimmung Bst. b) 2

Feri: Ersatz Ausdruck «Kinderrente» 9

Schenker (Art. 6a  Abs. 2) 9

Schenker (Art. 19) 10 3)

Schenker (Art. 32 Abs. 3 E-ATSG) 9

Schenker (Art. 54a  Abs. 5) 8

Herzog (Art. 68sexies) 9

Schenker (Art. 44 Abs. 2 und 3 E-ATSG 9

Schenker (Art. 44 Abs. 4 E-ATSG) 9

Weibel (Art. 44 Abs. 6 E-ATSG) 9

Graf (Art. 44 Abs. 6 Bst. a und c E-ATSG) 9

Graf (Art. 44 Abs. 7 E-ATSG) 9

Schenker (Art. 88 BVG) 9

Herzog (Art. 14 Abs. 5 und 6 ... ) -118 

Graf (Art. 38 Abs. 1 und 1bis ...) 0

Graf (Art. 35ter Abs. 1 und 2 E-AHVG) 0 4)

BSV, 21.11.2018

Ausgewiesen sind jeweils die Auswirkungen der Massnahme im Vergleich zur geltenden Ordnung in Millionen Franken (zu Preisen von 
2018), gerundet auf eine Million. Im ersten Teil der Tabelle sind die Werte gemäss Beschlüssen der Mehrheit der SGK-N, im zweiten Teil die 

Zahlen unter Berücksichtigung des jeweiligen Mindheitsantrages aufgeführt.1)

2) Einem Minderaufwand bei den Sachleistungen stehen geringere Einsparungen bei verhinderten Renten gegenüber. Die Werte sind klein (deutlich unter 5 Millionen) und 
heben sich in etwa auf.

Koordination 
und weitere 

Massnahmen

Stufenloses Rentensystem 3  

Übrige Massnahmen 9  

Zielgruppe 1, 
Kinder

Anpassung der 
Geburtsgebrechenliste und 
Verstärkung der Steuerung und 
Fallführung

40  

Berechnungen basierend auf den volkswirtschaftlichen Referenzwerten des BR vom 12.06.2018 und MWST-Schätzungen der ESTV vom 13.06.2018.

 Massnahme

3) Es entsteht ein administrativer Mehraufwand. Eine Wirkung auf die Anzahl der Neurenten ist nicht abschätzbar.
4) Finanzielle Auswirkungen auf die IV gibt es keine. Die Auswirkungen beziehen sich auf die AHV.

-70  

32  

12  

1  

Zielgruppe 2, 
Jugendliche und 
junge psychisch 

erkrankte 
Versicherte

 Gleichbehandlung beim Taggeld

Übrige Massnahmen

Zielgruppe 3, 
psychisch 
erkrankte 

Erwachsene

Personalbedarf Beratung und 
Begleitung

Übrige Massnahmen

Vorlage 3 (IV-
Revision 6b)

Integration der Massnahmen aus der 
Vorlage 3 (Reisekosten, 
Kinderrenten)

-112  

1) Beispiel: Bei der Integration der Vorlage 3 hat die Kommissionsmehrheit die Kürzung der Kinderrenten aus der Vorlage 6b übernommen. Dies hat zur Folge, dass die 
Ausgaben 2030 um 112 Millionen Franken tiefer ausfallen würden. Die Minderheit Herzog will zusätzlich die Kürzung bei den Reisekosten aus der Vorlage 3 übernehmen. Mit 
den daraus resultierenden zusätzlichen 6 Millionen Franken Einsparungen ergibt dies im Total 118 Millionen. Die Minderheit Graf will dagegen auf die Reduktion der 
Kinderrente aus der Vorlage 3 verzichten. Die  erwartete Einsparung des Mehrheitsantrages fällt damit dahin. Die Regelung entspricht in diesem Fall der geltenden Ordung, 
womit der Betrag null ist.


